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28. Änderungsbeschluss im Flurbereinigungsverfahren 
Groß-Reken durch die Flurbereinigungsbehörde der Be-
zirksregierung Münster

Die Bezirksregierung Münster als Flurbereinigungsbehörde 
hat beschlossen:

Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 04.12.2007 
festgestellte und durch Änderungsbeschlüsse vom 
16.06.2009, 07.08.2009, 02.11.2009, 04.05.2010, 10.06.2010, 
21.12.2010, 12.09.2011, 13.12.2011, 17.04.2012, 18.12.2012, 
24.04.2013, 06.12.2013, 10.04.2014, 12.11.2014, 20.10.2015, 
24.11.2015, 18.02.2016, 25.09.2017, 25.10.2018,15.01.2019, 
07.05.2019, 01.10.219, 13.05.2020, 28.10.2020, 12.08.2021, 
27.09.2022 und 14.08.2025 geänderte Flurbereinigungsge-
biet wird um das Ziel der Umsetzung der Europäischen Was-
serrahmenrichtlinie (EU-WRRL) an den Gewässern Heu- und 
Kettbach erweitert.

Gründe

Die Voraussetzungen für die Zielerweiterung des Flurberei-
nigungsverfahrens liegen vor. Die Europäische WRRL for-
dert, dass alle Oberflächengewässer bis 2027 einen guten 
ökologischen und chemischen Zustand erreichen. 
Diese gesetzliche Forderung soll in Teilabschnitten des Heu- 
und Kettbaches durch das Umsetzen von Gewässerentwick-
lungsmaßnahmen erfüllt werden. 
Die dazu notwendigen Uferrandstreifen wurden bereits über 
Soll ausgewiesen, eine zusätzliche Flächen-Inanspruchnah-
me ist nicht vorgesehen.
Die Finanzierung mit öffentlichen Mitteln ist gesichert, den 
Teilnehmern entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
Ein Landabzug gem. § 47 FlurbG für gemeinschaftliche An-
lagen ist nicht vorgesehen.  

Die an der Änderung beteiligten Grundstückseigentümer 
sind gem. § 5 Abs. 1 FlurbG über die Zielerweiterung auf-
geklärt worden.

Die betroffene Gemeinde Reken und die Stadt Coesfeld, die 
landwirtschaftliche Berufsvertretung sowie die übrigen zu 
beteiligenden Stellen wurden gem. § 5 Abs. 2 FlurbG gehört. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss können Sie innerhalb eines Mo-
nats Widerspruch bei der

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster

erheben.
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